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Beschlussvorlage
Gemeinde Bad Kleinen

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV08/2020-2289
öffentlich

07.02.2020
Ausschussvorsitzende

Instandsetzung des Weges in Gallentin zum Anglerheim
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 30.06.2020 Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen
Ö 05.08.2020 Gemeindevertretung Bad Kleinen

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt den unbefestigten Weg in Gallentin zum Anglerheim 
entlang des Ufers des Schweriner Sees im Jahr 2021 entsprechend der vorhandenen 
Haushaltsmittel instand zu setzen. Die Amtsverwaltung wird beauftragt die 
Instandsetzungsarbeiten bis zur Vergabe der Bauleistungen vorzubereiten und Fördermittel 
zu beantragen.

Sachverhalt:
In den Jahren 2018 und 2019 war der Wegeausbau des unbefestigten Weges in Gallentin 
zum Anglerheim umfangreich thematisiert worden (s. Vorlage Nr. 2043). Auf Grund der 
komplizierten naturschutzrechtlichen Situation (Lage im Landschaftsschutzgebiet 
„Schweriner Außensee“ und im Europäischen Vogelschutzgebiet „Schweriner See“) konnte 
der vorgesehene Ausbau des Weges zum Anglerheim nicht durchgeführt werden (s. 
Schreiben der Unteren Naturschutzbehörde vom 09.01.19 – keine Zustimmung zum Projekt).
Um den Weg langfristig erhalten zu können, ist eine umfangreiche Instandsetzung 
notwendig. Für die Instandsetzung ist ein Oberflächenabtrag von 10 cm Tiefe auf einer Breite 
von 4,50m auf der Länge des Weges erforderlich. Anschließend erfolgt ein neuer 
Wegeaufbau mit einer 20 cm hohen Schottertragschicht (STS) und einer 10 cm Deckschicht 
„Grant“.    

Finanzielle Auswirkungen:
160.000 Euro

Anlage/n:
1 – Kostenschätzung Instandsetzung
2 – Vorlagen- Sammeldokument Vorlage Nr. 2043
3 – Beschlussbericht Vorlage Nr. 2043
 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
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Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V


